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1.0 Vorbemerkungen  

Anlass  Die Thomin Grundstücks GmbH & Co. KG plant den Bau einer Tiny-House-

Siedlung in Spechbach (Abbildung 1). Hierfür soll ein vorhabenbezogener 

Bebauungsplan aufgestellt werden.  

  

Abbildung 1:  

Aktueller Planungsstand 

der Tiny-House-Siedlung 

in Spechbach (Quelle: 

Sternemann + Glup, 

Stand: Januar 2024) 

 

  

Artenschutzrechtliche 

Voruntersuchung  

 

Am 03.07.2024 wurde eine ökologische Übersichtsbegehung 1 durchgeführt. 

Ziel der Untersuchung war es festzustellen, ob von der Planung arten - oder 

naturschutzrechtlich relevante Tier - oder Pflanzenarten betroffen sein 

könnten.  

Spezielle artenschutz-

rechtliche Untersuchun-

gen 

Eine Betroffenheit relevanter Arten konnte nicht ausgeschlossen werden, 

daher wurden spezielle artenschutzrechtliche Untersuchungen zu den 

Arten/Arten gruppen Fledermäuse, Brutvögel und Reptilien durchgeführt. 

Ergebnisse finden sich in Kapitel 4.0. 

 

2.0 Bestandsbeschreibung der Biotoptypen  

Untersuchungsgebiet  Das Untersuchungsgebiet umfasst eine etwa 5.000 m² große Fläche im süd-

lichen Bereich der Ortschaft  Spechbach und ist eingegrenzt zwischen der 

Hauptstraße im westlichen und dem Spechbach im östlichen Bereich des 

Untersuchungsgebietes (Abbildung 2). Betroffen sind die Flurstücke 587, 

587/1, 587/2, 587/3, 593/1, 5983, 5987 und 6805/1.  

 
1 Bioplan Heidelberg (2024): Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse zum  Vorhaben ɊTiny-House-SiedlungɈ in Spechbach 
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Das Untersuchungsgebiet befindet sich in einem Wohngebiet , etwa die 

Hälfte besteht aus einer regelmäßig gemähten Rasenfläche. Im östlichen 

Bereich befindet sich der Spechbach, welcher mit einem zusammenhängen-

den Gehölzstreifen eingefasst ist . Gehölze befinden sich direkt am Wohnge-

bäude, auf dem Parkplatz und entlang des Spechbachs. Im östlichen Bereich 

des UG befindet sich eine Scheune (Abbildung 2) die abgerissen werden soll. 

Im nördlichen Bereich des Untersuchungsgebietes befindet sich ein Eschen -

Ahorn sowie mehrere Trompetenbäume. An der Hauptstraße direkt angren-

zend an dem Bestands-Wohngebäude befinden sich etwa 12 m hohe Birn-

bäume. Im Randbereich de s Untersuchungsgebietes, entlang des Spech-

bachs, sind unterschiedliche Baum - und Straucharten, u.a. Fichte, Ahorn, 

Weide, Birke, Esche und Haselnuss vorzufinden.  

  

Abbildung 2:  

Luftaufnahme des Un-

tersuchungsgebietes in 

Spechbach (gelbe Mar-

kierung). Das Wohnge-

bäude (orangener Pfeil) 

mit der angrenzenden 

Scheune (gelber Pfeil) 

die abgerissen werden 

soll.  
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Foto 1:  

Blick in Richtung Nord-

westen auf die regelmä-

ßig gemäht Rasenfläche 

im UG. Rechts im Bild 

befindet sich das Mehr-

familiengebäude  (Be-

standsgebäude). Der 

Birnbaum (gelber Pfeil) 

zwischen der Haupt-

straße und dem süd-

westlichsten Bereich 

des Wohnhauses, soll 

gefällt werden.  

 

  

Foto 2: 

Blick in Richtung Süden 

auf den nördlichsten 

Bereich des UG (gelbe 

Markierung entlang der 

Hauptstraße). Entlang 

der Hauptstraße , an 

dem Wohngebäude, be-

finden sich Birnbäume . 

Ein Birnbaum (gelber 

Pfeil) soll gefällt wer-

den. Im nördlichen Be-

reich des UG stehen ei-

nige Trompetenbäume 

sowie ein Eschen-Ahorn 

(grüner Pfeil) ganz im 

Norden, dieser soll ge-

fällt werden.   
 

  



Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum Vorhaben ɊTiny-House-SiedlungɈ in Spechbach  6 

 

 

BIOPLAN Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung, St.-Peter-Str. 2, 69126 Heidelberg, Tel. 06221/4160730 

 

Foto 3: 

An der nördlichen 

Grenze des UG befindet 

sich ein Betonabfluss-

rohr, welches das Was-

ser des Bocksberggra-

bens unter der Haupt-

straße in das UG leitet. 

Das Rinnsal verläuft ent-

lang des nordöstlichen 

Randbereichs des UG 

und mündet in den 

Spechbach, beide Was-

serleitsysteme bieten 

Habitatpotenzial für un-

terschiedliche Amphi-

bienarten.  

 

  

Foto 4: 

Blick in Richtung Südos-

ten auf den nördlichen 

Bereich des UG. Dieser 

bietet Habitatpotenzial 

für Reptilien wie bspw. 

Eidechsen- und Schlan-

genarten.  
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Foto 5: 

Die alte Scheune kann 

u.a. als Ruhe- und Fort-

pflanzungsstätte für z.B. 

Schleiereulen dienen. 

Auch Fledermäuse nut-

zen Strukturen solcher 

Gebäude als Wochen-

stuben und/ oder als Ta-

gesquartiere.  

 

  

Foto 6: 

Zu sehen ist der öst-

lichste Bereich des UG, 

wo der Bocksberggra-

ben in den Spechbach 

fließt. Wie bereits bei 

Foto 3 erwähnt, bieten 

die Gewässer Habitat-

potenzial für Amphi-

bien, aber auch Repti-

lien wie die Ringelnatter 

halten sich gerne in Ge-

wässernähe auf. 
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Foto 7: 

Der Spechbach fließt 

entlang des östlichen 

Randbereichs des UG. 

Hier finden keine Ein-

griffe statt.   

 

  

Foto 8: 

Blick in Richtung Nord-

osten auf die Rückseite 

der Scheune. Der 

Spechbach fließt auf der 

rechten Seite (etwa 3 m 

hinter der Hecke) in 

Richtung Südwesten.  
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Foto 9: 

Solitär stehende Trom-

petenbäume und Sträu-

cher begrünen den ge-

pflasterten Parkplatz. 

Für einige Brutvögel wie 

der Amsel können diese 

als Brutplatz dienen.  

 

  

Foto 10: 

Blick in Richtung Osten 

auf den Parkplatz und 

im Hintergrund auf die 

Scheune.  
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Foto 11: 

Der Bereich der 

Scheune, welcher auf 

Stelzen gebaut ist, kann 

höhlenbrütenden Vogel-

arten wie dem Hausrot-

schwanz oder der Kohl-

meise als Brutplatz die-

nen. Ebenso nutzen Fle-

dermäuse solche Struk-

turen als Tagesquar-

tiere.  

 

  

Foto 12: 

Blick in Richtung Südos-

ten auf die regelmäßig 

gemähte, artenarme Ra-

senfläche im südlichen 

Bereich des UG. Rechts 

auf dem Foto ist das di-

rekt angrenzende Nach-

bargebäude im Süden 

des UG. 
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Foto 13: 

Blick in Richtung Süden. 

Entlang des Spechbachs 

(links) befinden sich zu-

sammenhängende Ge-

hölzstrukturen, diese 

haben Habitatpotenzial 

für Haselmäuse. Auf der 

rechten Seite befindet 

sich das Wohngebäude, 

auch hier kann ein Vor-

kommen von Eidechsen 

nicht ausgeschlossen 

werden.  

 

  

Foto 14: 

Blick nach Südwesten. 

Links auf dem Foto ist 

mit blauer Linie der 

grobe Verlauf des 

Spechbachs eingezeich-

net. 
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Foto 15: 

Fotoaufnahme wenige 

Meter  weiter vorne  

Richtung Südwesten, 

wie auf Foto 14, mit 

Blick nach Südwesten 

auf den Spechbach. Am 

ersten Begehungster-

min (01.04.2025) wur-

den umfangreiche Fäll-

arbeiten  am Ufergehölz-

bestand festgestellt.  

 

  

Foto 16: 

Blick auf den südlichs-

ten Bereich des UG auf 

die Ufergehölze des 

Spechbachs am Tag der 

ökologischen Über-

sichtsbegehung 

(03.07.2024). 
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Foto 17: 

Blick nach Süden auf 

den gleichen Bereich 

am Spechbach, wie auf 

Foto 16 (am 

01.04.2025), nach den 

Fällarbeiten. 

 

  

 

 

3.0 Artenschutzrechtliche Grundlage  

3.1 Gesetzliche Vorschriften  

§ 44 Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG)  

(Fassung 01.03.2010) 

Zugriffsverbote  

(1) Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 

zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören ( Tötungsverbot ), 

 2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs -, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 

liegt vor, wenn sich durch die Störung der  Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert ( Störungsverbot während bestimmter 

Zeiten), 

 3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören (Beschädigungsverbot geschützter Lebensstätten), 

 4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören (Schutz von Pflanzen gegen Zugriff). 
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relevante Arten  Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind für Planungsvorhaben alle Arten der FFH-

Richtlinie-Anhang-IV sowie alle europäische Vogelarten Gegenstand der ar-

tenschutzrechtlichen Untersuchung  (Trautner 2008). Zusätzlich kann die 

Naturschutzbehörde Untersuchungen zu weiteren besonders und streng 

geschützten Arten vorschreiben.  

 

 

3.2 Ablaufschema artenschutzrechtliche Prüfung  

 Das folgende Schema stellt in aller Kürze den Ablauf einer artenschutzrecht-

lichen Prüfung und die möglicherweise daraus folgenden Aspekte dar:  
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3.3 Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände  

und zur Kompensation des Eingriffs  

 § 44 Abs.5 BNatSchG regelt für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe und für 

Vorhaben nach den §§ 30, 33 oder 34 BauGB, dass durch diese Vorhaben keine 

Verstöße gegen § 44 Abs.1 Nr.1 und 3 BNatSchG erfolgen, soweit die ökologische 

Funktion der vom Vorhabe n betroffenen Fortpflanzungs - oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt wird ɀ ggf. auch durch die Festsetzung 

vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen. 

 Maßnahmen zur Vermeidung der o.  g. Verbotstatbestände müssen lt. Leitfaden 

der EU-Kommission (EU-Kommission 2007) den Charakter von schadensbegren-

zenden Maßnahmen haben.  

 Grundsätzlich kann zwischen folgenden Maßnahmentypen unterschieden wer-

den: 

A) Vermeidungs-

maßnahmen  

Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen zielen auf die Schonung der Fort-

pflanzungs- und Ruhestätte oder auf den Schutz vor Störungen ab. Projekt - oder 

bauwerksbezogene Vermeidungsmaßnahmen umfassen Vorkehrungen, die da-

für sorgen, dass sich bestimmte Wirkungen  gar nicht erst entfalten können. 

Dazu zählen z. B. anlagenbezogene Maßnahmen wie Querungshilfen, frühzei-

tige Baufeldräumung außerhalb der Aktivitätszeit betroffener Arten sowie 

Bauen außerhalb von Brutzeiten als baubezogene Maßnahmen.  

B) Vorgezogene 

Ausgleichs- bzw. 

CEF-

Maßnahmen  

CEF-Maßnahmen (ɊMeasures to ensure the continued ecological functionalityɈ) 

zielen auf eine aktive Verbesserung oder Erweiterung einer Fortpflanzungs - 

oder Ruhestätte ab. Dies bedeutet, dass durch Planungsvorhaben die ökologi-

sche Funktion von Brutplätzen und Ruhestätten relevanter Arten (FFH -Anhang 

IV und europäische Vogelarten) gesichert sein muss (EU-Kommission 2021). Da-

bei ist zu beachten, dass die ökologische Funktion von Fortpflanzungs - oder Ru-

hestätten dauerhaft und bruchlos gewährleistet sein muss, d . h. der Eintritt des 

Verbotstatbestandes kann nur vermieden werden, wenn die CEF-Maßnahmen 

zum Zeitpunkt des Eingriffs bereits vollumfänglich funktionstüchtig sind . 

 Diese Maßnahmen können z. B. die Erweiterung der Stätte oder die Schaffung 

neuer Habitate innerhalb oder in direkter funktioneller Verbindung zu einer 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte umfassen. Sie ergänzen das Habitatangebot 

der lokal betroffenen Teilpopulation um die eingriffsbedi ngt verloren gehenden 

Flächen bzw. Funktionen. Hinsichtlich der Wirksamkeit möglicher Maßnahmen 

und ihrer Eignung als CEF-Maßnahmen geben Runge et al. (2010) wertvolle Hin-

weise, bei denen gerade die erforderlichen Entwicklungszeiten von Habitaten 

bzw. Biotoptypen untersucht werden.  

C) Eingriffs-Aus-

gleich-Maßnah-

men 

§ 15 des BNatSchG fordert, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden sind. Allerdings sind na-

türlich nicht alle erheblichen Beeinträchtigungen zu vermeiden. Diese nicht -ver-

meidbaren erheblichen Beeinträc htigungen sind daher durch Ausgleichs - oder 

Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der Ein-

griffsregelung umfassen z.  B. die Kompensation einer von Brutvögeln genutzten 

Hecke, die im Zuge einer Planung entfernt werden muss oder die Ne uanlage 

eines Gewässers für Amphibien. 
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3.4 Schutzgebiete  

 In Tabelle 1 sind alle Schutzgebiete und geschützten Landschaftsbestand-

teile aufgeführt, die in der Umgebung des Eingriffsbereichs liegen. Abbil-

dung 5 zeigt eine Übersicht im Satellitenbild.  

 

Tabelle 1: Schutzgebiete in der Umgebung des Eingriffsbereichs  

Schutzgebietskategorie  Name (und Nr.) des Schutzgebiets  
Lage relativ 
zum Eingriff  

Betroffenheit 
zu erwarten  

FFH-Gebiet  

(Natura 2000) 
- - - 

Vogelschutzgebiet  

(Natura 2000) 
- - - 

Naturschutzgebiet (NSG) - - - 

Gesetzlich geschütztes  

Biotop  

Auwald südlich Spechbach ɀ Rosenhecke 
(Biotop-Nr. 166192260209) 

0 m nein 

Feldhecken zwischen Rosshecke und Rü-
benberg (Biotop -Nr. 166192260637) 

62 m nein 

Magerwiese im Gewann Rosshecke am 
Ortsrand von Spechbach (Biotop-Nr. 
366192260044) 

71 m nein 

Magerwiese im Gewann Kropfbrunnen 
südlich Spechbach III (Biotop -Nr. 
366192260228) 

149 m nein 

Hohlweg und Feldhecke westlich Spech-
bach (Biotop-Nr. 166192260205) 

161 m nein 

Naturdenkmal  - - - 

Landschaftsschutzgebiet - - - 

 

Abbildung 5:  

Schutzgebiete in der 

Umgebung des gelb 

markierten Eingriffsbe-

reichs (Quelle: LUBW) 
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Betroffenheit  Ein Teilbereich des Untersuchungsgebietes befindet sich in einem  

Offenlandbiotop (Schutzgebiets -Nr. 166192260209). Es wurden Fällarbeiten 

vor den vertiefenden Untersuchungen durchgeführt  (s.Foto 15, Foto 17) 

 

3.5 Geschützte Arten  ɀ Fachgutachterliche Einschätzung  

 Die Einschätzung von Vorkommen europarechtlich geschützter Arten im Un-

tersuchungsgebiet basiert auf drei Säulen:  

Vorkommen in Baden -

Württemberg  

Die erste Säule ist die Liste von in Baden-Württemberg bekannten Tier - und 

Pflanzenarten, die in den Anhängen II und/oder IV der FFH -Richtlinie aufge-

führt bzw. der Vogelschutzrichtlinie gelistet sind.  

Verbreitung in Baden -

Württemberg  

Die zweite Säule ist die Verbreitung der Arten in Baden -Württemberg ent-

sprechend den Angaben aus den Grundlagenwerken Baden-Württembergs, 

dem Atlas Deutscher Brutvogelarten sowie weitere n Quellen. 

Kenntnis der Lebens-

raumansprüche  

Die dritte Säule ist die Kenntnis der artspezifischen Standort - und Lebens-

raumansprüche der planungsrelevanten Tier - und Pflanzenarten sowie der 

Biotopausstattung des Plangebiets.   

 

3.5.1 FFH-Arten  

 Zur Einschätzung und Bewertung des Plangebiets als Lebensraum für die 

artenschutzrechtlich relevanten Arten der Anhänge II und IV der 

FFH-Richtlinie (Tabelle 2) wurden die Habitatstrukturen im Vorhabensgebiet 

und der angrenzenden Umgebung bei der artenschutzrechtlichen Vorunter-

suchung1 begutachtet. Dabei wurden Bäume, Sträucher und Gebäude auf 

Niststandorte wie Baumhöhlen, Freibrüternester und Horste kontrolliert. 

Säume und Randlinien wurden hinsichtlich ihrer Eignung als Reptilienhabi-

tate bewertet. Senken wurden auf ihre Eignung als Ha bitate für Amphibien 

und streng geschützte Wirbellose kontrolliert und Bäume und Gebäude 

wurden von außen auf mögliche Fledermausquartiere bzw. Spuren und Hin-

weise auf Fledermäuse überprüft. Die Ergebnisse der Habitatbewertung 

sind in Tabelle 2 aufgeführt.  

 

Tabelle 2: Ermittlung potenziell  betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV  der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden -Württemberg)  

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind hell, solche, für die vertiefte Un-
tersuchungen empfohlen werden, dunkel  farbig hervorgehoben.  

Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name  
FFH-
Anhang 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet  

Fauna 

Mammalia (pars) Säugetiere (Teil)    

Castor fiber  Biber II, IV Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Cricetus cricetus  Feldhamster IV 

Felis silvestris  Wildkatze IV 
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Tabelle 2: Ermittlung potenziell  betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV  der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden -Württemberg)  

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind hell, solche, für die vertiefte Un-
tersuchungen empfohlen werden, dunkel  farbig hervorgehoben.  

Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name  
FFH-
Anhang 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet  

Lynx lynx  Luchs II, IV 

Muscardinus avellanarius  Haselmaus IV Ein Vorkommen der Haselmaus kann in 
den bachbegleitenden Gehölzen im Unter-
suchungsgebiet nicht ausgeschlossen wer-
den. Da keine Eingriffe in den Gehölzstrei-
fen vorgesehen waren wurden keine ver-
tiefenden Untersuchungen durchgeführt. 
Zum ersten Erfassungstermin der Brutvo-
gelkartierung am 01.04.2025 waren die 
Ufergehölze westlich des Spechbachs kom-
plett  gefällt.  

Chiroptera  Fledermäuse     

Barbastella barbastellus  Mopsfledermaus  II, IV 

Da vereinzelt Bäume und Gebäude mit 
Quartiereignung gefällt bzw. abgerissen 
werden sollen, ist eine Betroffenheit von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fle-
dermäusen möglich. Auch eine Betroffen-
heit von Nahrungshabitaten und Leitstruk-
turen ist möglich. Für eine Beurteilung po-
tenzieller Konflikte sind vertiefende Unter-
suchungen notwendig.  Spezielle arten-
schutzrechtliche Untersuchungen wurden 
durchgeführt (Kapitel 4.1). 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus  IV 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus  IV 

Miniopterus schreibersii  Langflügelfledermaus  II, IV 

Myotis alcathoe  Nymphenfledermaus  IV 

Myotis bechsteinii  Bechsteinfledermaus  II, IV 

Myotis brandtii  Große Bartfledermaus  IV 

Myotis daubentonii  Wasserfledermaus IV 

Myotis emarginatus  Wimperfledermaus  II, IV 

Myotis myotis  Großes Mausohr II, IV 

Myotis mystacinus  Kleine Bartfledermaus  IV 

Myotis nattereri  Fransenfledermaus IV 

Nyctalus leisleri  Kleiner Abendsegler IV 

Nyctalus noctula  Großer Abendsegler IV 

Pipistrellus kuhlii  Weißrandfledermaus  IV 

Pipistrellus nathusii  Rauhautfledermaus  IV 

Pipistrellus pipistrellus  Zwergfledermaus  IV 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus  IV 

Plecotus auritus Braunes Langohr IV 

Plecotus austriacus Graues Langohr IV 

Rhinolophus ferrumequinum  Große Hufeisennase II, IV 

Rhinolophus hipposideros  Kleine Hufeisennase II, IV 

Vespertilio murinus  Zweifarbfledermaus  IV 

Reptilia  Kriechtiere    

Coronella austriaca  Schlingnatter  IV 
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Tabelle 2: Ermittlung potenziell  betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV  der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden -Württemberg)  

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind hell, solche, für die vertiefte Un-
tersuchungen empfohlen werden, dunkel  farbig hervorgehoben.  

Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name  
FFH-
Anhang 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet  

Emys orbicularis  Europäische Sumpfschildkröte  II, IV Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Lacerta agilis  Zauneidechse IV Ein Vorkommen der Zauneidechse ist ins-
besondere an Rand- und Saumstrukturen 
grundsätzlich möglich. Es wurden spezielle 
artenschutzrechtliche Untersuchungen 
durchgeführt (Kapitel 4.3). 

Lacerta bilineata  Westliche Smaragdeidechse IV Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Podarcis muralis  Mauereidechse IV Ein Vorkommen der Mauereidechse ist ins-
besondere an Rand- und Saumstrukturen 
grundsätzlich möglich. Es wurden spezielle 
artenschutzrechtliche Untersuchungen 
durchgeführt (Kapitel 4.3). 

Zamenis longissimus  Äskulapnatter  IV Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Amphibia  Lurche    

Alytes obstetricans  Geburtshelferkröte  IV 

Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Bombina variegata  Gelbbauchunke II, IV 

Epidalea calamita  Kreuzkröte IV 

Bufo viridis  Wechselkröte IV 

Hyla arborea  Laubfrosch IV 

Pelobates fuscus  Knoblauchkröte  IV 

Rana arvalis  Moorfrosch  IV 

Rana dalmatina  Springfrosch IV 

Rana lessonae  Kleiner Wasserfrosch IV 

Salamandra atra  Alpensalamander IV 

Triturus cristatus  Kammmolch  II, IV 

Pisces ɊFischeɈ   

Alosa alosa Maifisch II  

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Alosa fallax Finte II  

Aspius aspius Rapfen II  

Cobitis taenia Steinbeißer II  

Cottus gobio Groppe, Mühlkoppe  II  
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Tabelle 2: Ermittlung potenziell  betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV  der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden -Württemberg)  

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind hell, solche, für die vertiefte Un-
tersuchungen empfohlen werden, dunkel  farbig hervorgehoben.  

Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name  
FFH-
Anhang 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet  

Hucheo hucho Huchen II  

Leuciscus souffia agassizzii Strömer  II  

Misgurnus fossilis  Schlammpeitzger II  

Rhodeus amarus Bitterling  II  

Salmo salar Atlantischer Lachs II  

Zingel streber Streber II  

Petromyzontidae  Rundmäuler    

Lampetra fluviatilis  Flussneunauge II  Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Lampetra planeri  Bachneunauge II  

Petromyzon marinus  Meerneunauge II  

Decapoda  Krebse    

Austropotamobius pallipes  Dohlenkrebs II  Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Austropotamobius torrentium  Steinkrebs 
II  

Coleoptera  Käfer    

Bolbelasmus unicornis  Vierzähniger Mistkäfer  IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Buprestis splendens Goldstreifiger Prachtkäfer  II, IV 

Cerambyx cerdo  Heldbock IV 

Cucujus cinnaberinus Scharlachkäfer IV 

Dytiscus latissimus  Breitrand  IV 

Graphoderus bilineatus  
Schmalbindiger Breitflügel -
Tauchkäfer 

IV 

Lucanus cervus Hirschkäfer II  

Osmoderma eremita  Juchtenkäfer/Eremit  IV 

Rosalia alpina  Alpenbock II, IV 

Lepidoptera  Schmetterlinge    

Callimorpha quadripunctaria  Spanische Fahne II  

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Coenonympha hero  Wald-Wiesenvögelchen IV 

Eurodryas aurinia   Goldener Scheckenfalter II  

Euphydryas maturna  Eschen-Scheckenfalter II, IV 

Gortyna borelii  Haarstrangwurzeleule  II, IV 

Lopinga achine  Gelbringfalter  IV 

Lycaena dispar  Großer Feuerfalter  II, IV 
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Tabelle 2: Ermittlung potenziell  betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV  der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden -Württemberg)  

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind hell, solche, für die vertiefte Un-
tersuchungen empfohlen werden, dunkel  farbig hervorgehoben.  

Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name  
FFH-
Anhang 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet  

Lycaena helle  Blauschillernder Feuerfalter  II, IV 

Parnassius apollo  Apollofalter  IV 

Parnassius mnemosyne  Schwarzer Apollofalter  IV 

Phengaris arion  
Schwarzfleckiger  
Ameisenbläuling  

IV 

Phengaris nausithous  
Dunkler Wiesenknopf - 
Ameisenbläuling  

II, IV 

Phengaris teleius  
Heller Wiesenknopf - 
Ameisenbläuling  

II, IV 

Proserpinus proserpina  Nachtkerzenschwärmer  IV 

Odonata  Libellen    

Coenagrion mercuriale  Helm-Azurjungfer  II  

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Coenagrion ornatum  Vogel-Azurjungfer  II  

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer IV 

Leucorrhinia caudalis  Zierliche Moosjungfer  IV 

Leucorrhinia pectoralis  Große Moosjungfer  II, IV 

Ophiogomphus cecilia  Grüne Flussjungfer II, IV 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle  IV 

Arachnida  Spinnentiere    

Anthrenochernes stellae   Stellas Pseudoskorpion II  Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Mollusca  Weichtiere    

Anisus vorticulus  Zierliche Tellerschnecke II, IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Unio crassus  Gemeine Flussmuschel II, IV 

Vertigo angustior  Schmale Windelschnecke II  

Vertigo geyeri  Vierzähnige Windelschnecke II  

Vertigo moulinsiana  Bauchige Windelschnecke II  

Flora  

Pteridophyta et Spermato-
phyta  

Farn - und Blütenpflanzen  
 

 

Apium repens  Kriechender Scheiberich II, IV 
Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Bromus grossus  Dicke Trespe II, IV 

Cypripedium calceolus  Frauenschuh II, IV 

Gladiolus palustris  Sumpf-Gladiole II, IV 
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Tabelle 2: Ermittlung potenziell  betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV  der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden -Württemberg)  

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind hell, solche, für die vertiefte Un-
tersuchungen empfohlen werden, dunkel  farbig hervorgehoben.  

Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name  
FFH-
Anhang 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet  

Jurinea cyanoides  Sand-Silberscharte II, IV 

Lindernia procumbens  Liegendes Büchsenkraut IV 

Liparis loeselii  Sumpf-Glanzkraut II, IV 

Marsilea quadrifolia  Kleefarn II, IV 

Myosotis rehsteineri  Bodensee-Vergissmeinnicht II, IV 

Najas flexilis  Biegsames Nixenkraut II, IV 

Spiranthes aestivalis Sommer-Schraubenstendel IV 

Trichomanes speciosum Prächtiger Dünnfarn  II, IV 

Bryophyta  Moose    

Buxbaumia viridis  Grünes Koboldmoos II  
Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Dicranum viride  Grünes Besenmoos II  

Hamatocaulis vernicosus Firnisglänzendes Sichelmoos II  

Orthotrichum rogeri  Rogers Goldhaarmoos II  

 

3.5.2 Europäische Vogelarten  

Europäische Vogelarten Entsprechend der Richtlinie über die Erhaltung der wild lebenden Vogelar-

ten (Richtlinie 2009/147/EG), kurz Vogelschutzrichtlinie, sind gemäß § 7 Abs. 

2 Nr. 13 BNatSchG alle einheimischen Vogelarten besonders geschützt. Zu-

dem sind Arten wie etwa Eisvogel und Weißstorch, aber auch Taxa wie Greif-

vögel, Falken und Eulen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt. 

Für Baden-Württemberg sind 69 streng geschützte Arten als regelmäßige 

Brutvögel bekannt, viele weitere kommen regelmäßig als Durchzügler und 

Wintergäste vor.  

 In Tabelle 3 werden die verschiedenen Vogelarten in Bezug auf ihre Ansprü-

che an Bruthabitate und die Strukturen im Plangebiet und dem artspezifi-

schen Wirkraum abgeprüft. Das Untersuchungsgebiet wurde darüber hin-

aus auf seine Eignung als essenzielles Mauser-, Überwinte rungs- oder Wan-

derungshabitat hin überprüft.  
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Tabelle 3: Ermittlung potenziell betroffener Artengruppen der Vogelschutzrichtlinie  

durch Abschichtung (ausgehend von den Strukturen im Gebiet)  

Artengruppen, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind farbig hervorgehoben.  

Brutplatz  Strukturbeispiele  Einschätzung  

Gebäude Gebäude, Behelfsbauten, 
Stallungen 

Im Untersuchungsgebiet befindet sich eine Scheune, 
welche Habitatpotenzial für Gebäudebrüter wie bspw. 
die Schleiereule bietet.  

Höhlen Baumhöhlen, Nistkästen, 
Höhlen in Felswänden 

Höhlenbrüter  sind an Gebäuden und in den bach- und 
grabenbegleitenden Gehölzen zu erwarten.  

Nischen-/Halbhöhlen  Felswände, Balkenkonstrukti-
onen, Strommasten, Nistkäs-
ten, Baumhalbhöhlen/ -ni-
schen 

Auch Nischen- und Halbhöhlenbrüter sind in den Ge-
hölzen des Untersuchungsgebiets, außerdem auch an 
den Gebäuden ringsum zu erwarten.  

Gehölze Bäume, Hecken, Sträucher Es sind viele Gehölze im Untersuchungsgebiet vorhan-
den, die Habitatpotenzial für Frei - und Heckenbrüter 
bieten.  

Boden (Feldvögel) Äcker, Wiesen, Weiden Das Untersuchungsgebiet ist für bodenbrütende Feld-
vögel, wie z. B. die Feldlerche, aufgrund von Struktur 
und Nutzung ungeeignet.  

Boden (ohne Feldvögel und 
Heckenbrüter)  

Feuchtgrünland, Wiesen, 
Krautige Vegetation 

Das Untersuchungsgebiet bietet anderen bodenbrü-
tenden Vogelarten, wie z. B. der Schafstelze, kein Habi-
tatpotenzial.  

Brutschmarotzer  Brutvorkommen der Wirts-
vogelarten 

Ein Brutvorkommen des Kuckucks im Untersuchungs-
gebiet ist aufgrund von Struktur und Lage auszuschlie-
ßen. 

Wasser Gewässer und Gewässer-
randstrukturen  

Ein Vorkommen von gewässergebundenen Brutvogel-
arten, wie z. B. der Wasseramsel oder der Gebirgs-
stelze, ist entlang des Spechbachs möglich. 

 

Betroffenheit  Aufgrund der Lage und Habitatausstattung kann ein Vorkommen von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten planungsrelevanter  Brutvogelarten nicht aus-

geschlossen werden. Das bachbegleitende Gehölz im südlichen Bereich des 

Untersuchungsgebiets bietet Habitatpotenzial für Frei - und Heckenbrüter . 

Die Scheune im nordöstlichen Bereich des Plangebiets bietet außerdem Ha-

bitatpotenzial für Gebäude - und Nischen-/Halbhöhlenbrüter.   

Es wurden spezielle artenschutzrechtliche Untersuchungen der Arten-

gruppe Vögel durchgeführt (Kapitel 4.2). 
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4.0 Spezielle  artenschutzrechtliche  Prüfung  

4.1 Fledermäuse   

Spezielle artenschutz-

rechtliche Untersuchun-

gen 

Da eine potenzielle Betroffenheit streng geschützter Fledermausarten im 

Rahmen der artenschutzrechtlichen Voruntersuchung angenommen wurde, 

fanden von Frühjahr bis November 2025 spezielle artenschutzrechtliche 

Untersuchungen  statt. Es fanden insgesamt 7 Detektorbegehungen  von 

Anfang Mai bis Anfang November statt. Im Rahmen dieser Untersuchungen 

wurden Fledermausvorkommen am Gebäudebestand festgestellt.  

4.1.1 Methodik  

Quartiersuche  Am 08.05.2025 wurde die Scheune auf potenz iell geeignete 

Fledermausquartiere, die Anwesenheit von Fledermäusen und indirekte 

Nachweise (Vorhandensein von Fledermauskot oder Urinverfärbungen 

unter potenziell als Quartier geeigneten Strukturen) hin untersucht.  

Erreichbare Strukturen mit hohem Quartierpotential wurden dabei 

endoskopisch untersucht.  Endoskopische Untersuchungen von 

Hohlblocksteinen und weiteren Spalten fanden auch am 05.11.2025 statt.  

Gehölze mit Quartierpotential sind auf dem Gelände nicht vorhanden, 

wodurch sich eine Untersuchung erübrigte.   

Aktivitätserfassung Detektorbegehungen  

Die von jeweils zwei BiologInnen durchgeführten Detektorbegehungen 

zur Wochenstubenzeit  fanden am 08.05. (abends), 10.07 (morgens). und 

29.07. (morgens) statt. Die Begehungen zielten auf die Erfassung aus- bzw. 

einfliegender oder am Gebäude schwärmender Fledermäuse ab. Da das 

Schwärmverhalten am Quartier bei den meisten gebäudebesiedelnden 

Arten morgens deutlich stärker ausgeprägt ist als abends, fanden zwei 

Erfassungen früh morgens in den letzten beiden Stunden vor 

Sonnenaufgang statt. Dabei wurden die Scheune von außen wie von innen 

mithilfe von Handdetektoren (Echometer Touch 2 Pro) erfasst, wobei 

potentielle Einflüge und Quartierstrukturen besonders im Fokus s tanden. 

Am Abend des 29.07.2025 (halbe Stunde vor bis eine Stunde nach 

Sonnenaufgang) fand an einem morgens an der Außenwand der Scheune 

festgestellten Quartier eine ergänzende Ausflugkontrolle durch eine Person 

statt. Bei den Detektorbegehungen wurde auch auf Akt ivitätsmuster und  

Artenzusammensetzung sowie auf Jagd- und Transferverhalten geachtet.  

Zur Kontrolle auf spätsommerliches Schwärmverhalten  von Zwerg-

fledermäusen (welches Hinweise auf Winterquartiere geben kann) fand am 

18.09.2025 eine ergänzende Detektorbegehung ab 2 Stunden nach 

Sonnenuntergang statt.  

Am 29.10.2025 (1 Person) sowie am 05.11.2025 (4 Personen) fanden zwei 

weitere Detektorbegehungen zur Überprüfung auf herbstliche 

Quartiernutzung mit Fokus  Langohrfleder maus  statt.  

Dauererfassungen  

Da Fledermäuse regelmäßig ihre Quartiere wechseln, sind Erfassungen über 

mehrere Nächte erforderlich, um die Quartiernutzung zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten zu erfassen. Dazu wurden jeweils zwei akustische 

Dauererfassungsgeräte  (Song Meter Mini Bat von Wildlife Acoustics, Inc. , 
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Foto 18) am 08.05. und am 11.06.2025 für  mehrere  Nächte installiert. Die  

Dauererfassungen fanden sowohl in der Scheune (im oberen sowie im 

unteren Bereich) als auch im Außenbereich zwischen Scheune und 

Spechbach statt. Um Hinweise auf eine Quartiernutzung der Scheune im 

Herbst (und ggfs. Winter) zu erlangen, wurden vom 29.10. bis 0 5.11.2025 

abermals vier Dauererfassungsgeräte an den genannten Orten ausgebracht 

(Foto 19). Die Auswertung aller Rufaufnahmen erfolgte mithilfe der 

Software Kaleidoscope Pro Analysis (Wildlife Acoustics, Inc.). Neben der 

Artbestimmung anhand der Rufe wurde insbesondere auf Sozialrufe und 

Aktivitätsmuster sowie weitere akustische Hinweise im Hinblick auf nahe 

gelegene Quartiere geachtet. 

Ergänzend wurden zwei Wildtierkameras zur Erfassung von Fledermäusen 

in der Scheune eingesetzt .  

Foto 18: 

Akustisches Aufnahme-

system (Song Meter 

Mini Bat) am Spech-

bach, mit  Ausrichtung 

zur Scheune 

(12.06.2025). 
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Foto 19: 

Unter anderem wurden 

im unteren Bereich der 

Scheune zwei Stative 

mit zwei Dauererfas-

sungsgeräten sowie ei-

ner Wildtierkamera in-

stalliert.  

  

 

4.1.2 Ergebnisse  

Akustische Dauererfas-

sung 

Die Auswertungsergebnisse der akustischen Erfassungen sind in Tabelle 4 

aufgeführt. Bei den Detektor - und Dauererfassungen wurden überwiegend 

Rufe der Zwergfledermaus  aufgezeichnet ɀ zahlreiche dieser Rufe wurden 

auch zur Ein- und Ausflugzeit erfasst. Die Aufnahmen deuten auf mehrere 

Einzeltiere (Männchen) hin, da die Sequenzen kaum Soziallaute enthalten 

und jeweils nur einzelne Individuen abbilden. Hinweise auf Wochenstuben 

ergaben sich im Zeitraum der Erfassungen nicht. Grundsätzlich bietet das 

Gebäude aber Potenzial, sodass eine Wochenstubennutzung der Zwergfle-

dermaus zu anderen Zeitpunkten möglich ist.   

Deutlich seltener als die Zwergfledermaus wurden auch Rufsequenzen von 

Rauhaut - oder Weißrandfledermaus  aufgezeichnet. Die beiden Arten 

sind akustisch nur durch Sozialrufe sicher voneinander zu unterscheiden. 

Aufgrund des Verbreitungsgebiets wird eher von der Rauhautfledermaus 

ausgegangen, wobei sich das Areal der Weißrandfledermaus zunehmend 

nach Norden er weitert und ein Vorkommen daher ebenso möglich ist.  

In der Gruppe der Nyctaloiden  (Großer/Kleiner Abendsegler, Breitflügelfle-

dermaus, Zweifarbfledermaus) wurde die Breitflügelfledermaus  regelmä-

ßig aufgezeichnet (häufigste aufgezeichnete Art nach Zwergfledermaus) .  

Eine sichere Nutzung des Jagdhabitats am gehölzbestandenen Spechbach 

konnte festgestellt werden. A uch Einzelquartier nutzungen an der Scheune 

sind möglich, da zahlreiche Rufaufnahmen um Sonnenuntergang herum 

aufgezeichnet wurden. Das Gebäude bietet der spaltenbewohnenden Art 

grundsätzlich Quartierpotenzial.  

Seltener wurde der Große Abendsegler  erfasst, die Rufsequenzen deuten 

auf Transferflüge und/ oder Jagd im offenen Luftraum über dem Untersu-

chungsgebiet hin. Weitere Rufaufnahmen nyctaloider Arten  konnten  

nicht auf Artniveau bestimm t werden .  



Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum Vorhaben ɊTiny-House-SiedlungɈ in Spechbach  29 

 

 

BIOPLAN Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung, St.-Peter-Str. 2, 69126 Heidelberg, Tel. 06221/4160730 

 

Die aufgrund ihrer leiseren Rufe akustisch schwieriger zu erfassende Gat-

tung Myotis  wurde in zahlreichen Nächten außen an der Scheune zum 

Spechbach hin registriert. Ein Teil der Rufe stammt von der Fransenfleder-

maus , deren Quartiernutzung an der Außenmauer der Scheune durch 

Sichtbeobachtung nachgewiesen wurde. Weitere Myotisrufe stammen vom 

akustisch nicht sicher zu trennende n Artenpaar Kleine/Große Bartfleder-

maus . Hier wird von einer Nutzung des Jagdhabitats am Spechbach ausge-

gangen. Einige der Myotisrufsequenzen sind nicht auf Artniveau zu bestim-

men. Myotisrufe wurden nur im Außenbereich registriert ɀ eine Quar-

tiernutzung im Inneren der Scheune ist im Hinblick au f die Fransenfleder-

maus jedoch ebenfalls denkbar.   

Im Innenbereich der Scheune wurden mittels Dauererfassung in nahezu al-

len Erfassungsnächten (Mai sowie Ende Oktober/ Anfang November) Rufe 

der Gattung Plecotus aufgenommen.  Die meisten der Rufe wurden zur Aus- 

und Einflugzeit registriert. Das Artenpaar Braunes/ Graues Langohr  ist in 

akustischen Erfassungen aufgrund seiner sehr leisen Rufe akustisch stets 

unterrepräsentiert. Während der Dauererfassung wurden Langohren im un-

teren und oberen Bereich der Scheune festgestellt, wobei die zeitliche Ab-

folge der Rufaufnahmen auf ein Quartier im unteren Bereich schließen 

lässt. Die Anzahl der Tiere (ob Einzeltier oder mehrere Tiere und somit ggfs. 

Wochenstube) kann anhand der einzelnen , zeitlich versetzten Rufsequenzen 

nicht abgeleitet werden.  Die tatsächliche Anwesenheit von Individuen der 

Gattung ist anhand der Anzahl registrierter Rufe nicht  ableitbar, da die lei-

sen Rufe häufig nur dann aufgenommen werden, wenn Tiere in <  5 m Ent-

fernung vom Aufnahmegerät aktiv orten.  Ebenso ist eine Bestimmung auf 

Artniveau anhand d er Echoortungsrufe nicht möglich, da z wischen Brau-

nem und Grauem Langohr  akustisch nur anhand von Soziallauten sicher un-

terschieden werden kann . Soziallaute, die auch Hinweise auf Wochenstuben 

liefern können, wurden von dem Artenpaar nicht registriert. Die Rufcharak-

teristika und das Quartier am Gebäude lassen eher ein Vorkommen des na-

hezu ausschließlich gebäudebesiedelnden Grauen Langohrs vermuten.  Eine 

Unterscheidung auf Artniveau ist aufgrund der Einstufung des Grauen 

Langohrs als Ɋvom Aussterben bedrohtɈ (Rote Liste 1) im Hinblick auf 

das weitere Vorgehen erforderlich.  
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Tabelle 4: Liste der akustisch im Plangebiet nachgewiesenen Fledermausarten und 

deren Schutz - sowie Gefährdungsstatus  

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name  
Schutzstatus  Gefährdung  

FFH BNatSchG RL D RL BW 

Kleine/ Große Bartfle-

dermaus 
Myotis mystacinus/ brandtii  IV §§ *  3/ 1 

Braunes/ 

Graues Langohr 
Plecotus auritus/ austriacus  IV §§ 3/1 3/1 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus IV §§ 3 2 

Fransenfledermaus Myotis nattereri  IV §§ *  2 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula  IV §§ V i 

Rauhaut-/  

Weißrandfledermaus  

Pipistrellus  

nathusii/ kuhlii  
IV §§ */*  i/D 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus  IV §§ *  3 

Erläuterungen zur Tabelle 

FFH =  Fauna-Flora-Habitat -Richtlinie 

 IV = Anhang IV-Art 

BNatSchG = Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz 

 §§ = streng geschützt 

RL D =  Rote Liste Deutschland (Meinig et al. 2020) 

RL BW = Rote Liste Baden-Württembergs  

 (Braun & Dieterlen 2003) 

RL-Status: 

1 vom Aussterben bedroht  

2 stark gefährdet  

3 gefährdet  

i gefährdete wandernde Art  

D Daten ungenügend 

*  ungefährdet  

 

Ergebnisse der Quar-

tiersuche 

In mehreren Bereichen der Scheune wurden verstreut einzelne Kotpellets 

der Gattung Pipistrellus  festgestellt ɀ es wird angenommen, dass dieser von 

Zwergfledermäusen stammt. Eine einzelne Zwergfledermaus konnte wie-

derholt in einer Hohlblocksteinspalte im oberen Bereich der Scheune fest-

gestellt werden  (zuletzt am 05.11.2025; s. Foto 20). 
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Foto 20: 

Zwergfledermaus in ei-

ner Mauerspalte am 

05.11.2025. 

 

  

 In der Scheune konnten ebenfalls einzelne Kotpellets von Langohren nach-

gewiesen werden. Zudem wurden mehrere abge bissene Flügel von Nacht-

faltern  auf dem Boden gefunden, was einen typischen Hinweis auf das Vor-

kommen dieser Fledermausgattung darstellt.  Trotz der geringen Kotmengen 

kann eine temporäre Wochenstubennutzung nicht ausgeschlossen werden, 

da sich Kot häufig verborgen in Spalträumen befindet.  Zur differenzierten 

Bewertung des artenschutzrechtlichen Konflikts und Entwicklung artspezifi-

scher Maßnahmen wird im Hinblick auf Langohrfledermäuse eine (geneti-

sche) Artbestimmung per Kotanalyse empfohlen .  

In zwei nach unten offenen Hohlblockstein im Scheuneninneren wurde Kot 

des Großen Mausohrs (Myotis myotis ) festgestellt.  

Sichtbeobachtungen im 

Rahmen der Detektor-

begehungen 

Zwergfledermau s:  Neben dem im oberen Innenraum der Scheune festge-

stellten Einzelquartier (s. Foto 20) konnten anhand von Ein - und Ausflugbe-

obachtungen 4 weitere von Einzeltieren genutzte Quartiere in schadhaften 

Hohlblocksteinen und Spalten der Außenwände festgestellt werden  (s. Foto 

21). Jagdaktivität mehrerer Tiere war stets am Spechbach sowie auf dem 

nordöstlichen Nachbargrundstück gegeben.  

Breitflügelfledermaus : Jagdaktivität entlang des Spechbachs. 

Fransenfledermaus : Ein- und Ausflugbeobachtung von 3 Tieren in  Quartier 

außen an der Scheune zum Bach in Hohlblockstein. Jagdaktivität mehrerer 

Tiere wurde am Spechbach erfasst. 
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Die Quartiernutzung durch Langohrfledermäuse konnte nur anhand der 

wiederholten Rufaufnahmen zur Aus - und Einflugzeit (08.05.-16.05.2025 so-

wie 29.10. - 03.11.2025) die indirekten Hinweise (Kot und abgebissene Fal-

terflügel) belegt werden. Sichtbeobachtungen der i.d.R. im Dunklen ausflie-

genden Art gelangen trotz des Einsatzes von Wärmebild- und Infrarotkame-

ras nicht. Bei der auf die Beobachtung von Langohrfledermäusen fokussier-

ten abendlichen  Detektorbegehung am 05.11.2025 konnte keine Langohr-

aktivität festge stellt werden. Die Art war unmittelbar zuvor vom 29.10.-

03.11.2025 noch per Dauererfassung nachgewiesen worden. Die Begehung 

erfolgte bei ähnlichen Temperaturen (13°C beim Sonnenuntergang bis 8°C 

zwei Stunden nach SU) wie die Dauererfassung an den Vortagen, dennoch 

ist eine kältebedingte Inaktivität von Fledermäusen an diesem Abend mög-

lich. Am Bach war Zwergfledermausaktivität gegeben ɀ zwei in Spalten ein-

sehbare Zwergfledermäuse verharrten aber den Abend  über  in ihren Quar-

tieren. Dies ist somit auch im Hin blick auf Langohrfledermäuse denkbar. 

Ebenfalls möglich ist ein früherer Ausflug deutlich vor Sonnenuntergang, 

was im Herbst vorkommt.   

Foto 21: 

Scheune im Untersu-

chungsgebiet. Sichere 

Einflüge (Quartiere) 

konnten in den gelb 

markierten Bereichen 

beobachtet und aufge-

zeichnet werden. Zu-

dem konnten Ein - und 

Ausflüge durch das of-

fene Dachfenster (gel-

ber Pfeil) beobachtet 

werden. Weitere Quar-

tiere befinden sich In-

nenraum der Scheune. 

 

 

 

4.1.3 Bewertung der Ergebnisse  

Bedeutung der Scheune 

als Quartierraum  

Sommerliche Männchenquartiere  

Die Scheune bietet insbesondere durch die zugänglichen Hohlblocksteine 

hohes Quartierpotenzial. Durch die Vielfalt unterschiedlich exponierter 

Strukturen steht Fledermäusen ein Quartierverbund mit mikroklimatisch 

unterschiedlich temperierten Bereichen zur Verfügung . Es ist von witte-

rungsabhängigen Quartierwechseln auszugehen.  

Das Vorkommen von Sommerquartieren  in der Scheune konnte über den 

gesamten Untersuchungszeitraum bestätigt werden. Nachweislich wird sie 

von mindestens 3 Arten als Quartierraum genutzt (s. Tabelle 5):  

- Zwergfledermaus  (Einzelquartiere) 



Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum Vorhaben ɊTiny-House-SiedlungɈ in Spechbach  33 

 

 

BIOPLAN Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung, St.-Peter-Str. 2, 69126 Heidelberg, Tel. 06221/4160730 

 

- Fransenfledermaus (Quartier mit 3 Individuen, vermutl. Männchen)  

- Braunes/ Graues Langohr (mind. Einzelquartier/Fraßplatz)  

- Großes Mausohr (Männchenquartier oder Nachthangplatz)  

Es ist davon auszugehen, dass die Quartiere in/ an der Scheune Teil eines 

größeren Quartierverbunds mit weiteren Quartierräumen/ Quartierstruktu-

ren sind. Im Hinblick auf die Arten Breitflügelfledermaus und Rauhaut -

/Weißrandfledermaus ist ebenfalls eine temporäre Nutzung der Scheune 

durch Einzeltiere oder kleine Männchengruppen möglich.  

Potenzielle Wochenstubennutzung  

Hinweise auf Wochenstuben während des Erfassungszeitraums ergaben 

sich nicht. Bedingt durch die häufigen Quartierwechsel, unterschiedlichen 

Quartieransprüche im Saisonverlauf und die schwere Erfassbarkeit der teils 

sehr heimlichen Arten (Letzteres v.a. in Bezug auf Langohrfledermäuse) sind 

temporäre Wochenstubennutzungen durch Zwergfledermaus, Fransen-

fledermaus oder Graues/Braunes Langohr  jedoch möglich. Die Nutzung 

von Hohlblocksteinen als Wochenstubenquartier ist sowohl von Fransenfle-

dermäusen wie Langohr fledermäusen vielfach belegt. Bei der Nutzung sind 

Aufspaltungen der Wochenstuben in kleinere Subkolonien (fission-fusion  im 

Quartierverbund ) und regelmäßige Quartierwechsel typisch für die beiden 

Arten, was die eindeutige Feststellung von Wochenstuben zusätzlich er-

schwert. 

(Potenzielles) Winterquartier  

Eine Nutzung der Scheune als Winterquartier  wird  im Hinblick auf die 

Zwergfledermaus  als sehr wahrscheinlich eingestuft. In der Scheune befin-

den sich insbesondere im unteren Bereich frostfreie Zonen, die potenziell 

als Winterquartier dienen können. Selbst bei Frost können kälteresistente 

Arten wie Zwerg-, Breitflügel - und Langohrfledermaus die Hohlblocksteine 

oder andere Strukturen als Winterquartier nutzen. Von Langohrfledermäu-

sen sind Überwinterungen z.B. im Gebälk oder den Natursteinwänden der 

im Sommer genutzten Kirchenquartiere bekannt. Im Hinblick auf die Fran-

senfledermaus ist eine Quartiernutzung bei milden Temperaturen im No-

vember bis Ende Dezember sowie ab Mitte Februar ebenfalls möglich. Die 

mittels Dauererfassung (und im Fall der Zwergfledermaus auch Sichtbe-

obachtung) nachgewiesene Quartiernutzung durch  Zwergfledermaus, Lang-

ohr und Fransenfledermaus im Zeitraum vom 29.10. bis 05.11.2025 gibt 

Hinweise auf eine zumindest temporäre winterliche Quartiernutzung durch 

die genannten Arten.  
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Tabelle 5:  Bedeutung des Un t ersuchungsgebiets für die  im Untersuchungsgebiet Ɉ 

Tiny -House-SiedlungɈ in Spechbach  nachgewiesene n Fledermausarten  

Art  Bedeutung des Untersuchungsgebietes  

Zwergfledermaus  

(Pipistrellus pipistrellus ) 

¶ 5 Männchenquartiere  (Frühjahr-Herbst) 

(Winternutzung ebenfalls anzunehmen)  

¶ Wochenstubenquartiere möglich  

¶ Nahrungshabitat am Spechbach 

Rauhaut-/ Weißrand fledermaus  

(Pipistrellus nathusii / kuhlii ) 

¶ Nutzung temporärer Einzelquartiere möglich  

¶ Nahrungshabitat  am Spechbach 

Kleine/ Große Bartfledermaus  

(Myotis mystacinus / brandtii ) 

¶ Nahrungshabitat  am Spechbach 

Fransenfledermaus  

(Myotis nattereri)  

¶ 1 Quartier an Außenwand  

(3 Tiere festgestellt, verm. Männchenquartier)  

¶ Wochenstubenquartier möglich  

¶ Nahrungshabitat  am Spechbach 

Großes Mausohr  

(Myotis myotis ) 

¶ 1 Männchenquartier oder Nachthangplatz  

(Nachweis durch Kot; temporäre Nutzung von Frühjahr bis Herbst)  

Braunes/ Graues Langohr 

(Plecotus auritus/ austriacus ) 

¶ Einzelquartier  und Fraßplatz  

(oder ggfs. temporäre Wochenstubennutzung)  

¶ Quartiernahes Nahrungshabitat  

Breitflügelfledermaus  

(Eptesicus serotinus) 

¶ Einzelquartiernutzung möglich  

¶ Jagdaktivität entlang des Spechbachs 

¶ Quartiere möglich , da wiederholt Aktivität nahe Gebäude um  
Sonnenuntergang rum nachgewiesen wurde  

Großer Abendsegler 

(Nyctalus noctula ) 

¶ Keine Hinweise auf Quartiere  

¶ Teil-Jagdgebiet 

  

Bedeutung des vorhan-

denen Baumbestandes 

als Quartier  

Vor Beginn der Untersuchungen fanden Fällarbeiten entlang des Spech-

bachs statt. Es ist nicht bekannt, ob die gefällten Bäume potenzielle Quar-

tierstrukturen aufwiesen, welche im Zuge der Fällung verloren gingen. Im 

aktuellen Baumbestand des Untersuchungsgeb ietes wurden keine potenzi-

ell als Fledermausquartier geeigneten Baumhöhlen oder anderen Struktu-

ren wie abstehende Borke nachgewiesen.   

Bedeutung als Nah-

rungshabitat  

 

Der gehölzbestandene Spechbach mit Übergang zu niedrigwüchsiger Vege-

tation stellt ein attraktives Nahrungshabitat dar, welches von verschiedenen 

Fledermausarten genutzt wird (s. Tabelle 4, Tabelle 5). 

Entlang des Spechbachs und den bachbegleitenden Gehölzen wurde bei al-

len Begehungen rege Jagdaktivität von Zwergfledermäusen (Pipistrellus pi-

pistrellus ) festgestellt. Lineare Vegetationsstrukturen wie die Ufergehölze 

bieten der bevorzugt in halboffenen Habitaten jagenden Art günstige Bedin-

gungen zur Nahrungssuche. Insbesondere der Luftraum über dem Bach 

wurde von mehreren Zwergfledermäusen (bis zu ca. 5 Individuen wurden 

beobachtet ) intensiv bejagt. Die Zwergfledermaus ist hinsichtlich der An-

sprüche an ihr Jagdhabitat eine sehr flexible Art, die eine Vielzahl verschie-

denartiger Habitate zum Beuteerwerb nutzt (Dietz et al., 2007). 
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Gehölzgeprägte gewässernahe Jagdhabitate stellen aufgrund des Nahrungs-

reichtums besonders günstige Nahrungsräume dar und werden bevorzugt 

aufgesucht. Dies gilt auch für die Fransenfledermaus und das Artenpaar 

Kleine/ Große Bartfledermaus ( Myotis mystacinus/ brandtii ) sowie die Rau-

haut- und die Breitflügelfledermaus , welche ebenfalls am Bach jagend fest-

gestellt wurden.  

Bei den Dauererfassungen wurden auch Große Abendsegler aufgenommen. 

Der Große Abendsegler nutzt den offenen Luftraum über dem Plangebiet 

unregelmäßig als Teil seiner deutlich größeren Jagdhabitate  

Aufgrund der Kleinflächigkeit des Jagdhabitats im Plangebiet und dessen 

räumlicher Nähe zu ausgedehnteren Nahrungsräumen vergleichbarer  Ha-

bitatqualität innerhalb des Aktionsraums der betroffenen Arten, stellt das  

Plangebiet für Fledermäuse kein essenzielles Nahrungshabitat  dar. Da 

derart günstige Jagdhabitate wie jene am Spechbach jedoch zunehmend 

verschwinden und dem Habitat aufgrund der Quartiernähe eine besondere 

Bedeutung zukommt, ist eine Minderung der Habitatqualität , wie sie z.B. 

durch weitere Eingriffe in den Gehölzbestand und/oder Lichtver-

schmutzung vorhabensbedingt denkbar wäre, dringend zu vermeiden . 

Bedeutung des gehölz-

begleitenden Spech-

bachs als Leitstruktur  

für Fledermäuse 

 

Am östlichen Rand des Plangebiets bildet der unbeleuchtete und durch Ge-

hölze abgeschirmte Spechbach eine für Fledermäuse bedeutsame Leitstruk-

tur, die in nordöstlich -südwestlicher Richtung verläuft ( Abbildung 5). Der 

Bach und die Ufergehölze werden vermutlich von siedlungsbewohnenden, 

strukturgebunden fliegenden Fledermausarten als Flugkorridor zu Jagdha-

bitaten außerhalb der Ortschaften genutzt. Im Untersuchungsgebiet konn-

ten die strukturgebundenen und lichtsche uen Arten Fransenflerdmaus, 

Bartfledermaus (Kleine oder Große Bartfledermaus) sowie Langohrfleder-

maus (Braunes oder Graues Langohr) nachgewiesen werden. Offensichtli-

che Transferflüge konnten im Zuge der Erfassungen nicht festgestellt wer-

den. Dies kann aber auch der hohen Jagdaktivität der verschiedenen Fleder-

mausarten am Bach geschuldet sein. 
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Abbildung 6:  

Transferweg (rot) ent-

lang des gehölzbestan-

denen Spechbachs, der 

ein hochqualitatives 

Nahrungshabitat im Un-

tersuchungsgebiet  

(gelb) darstellt  (Hinter-

grundkarte: LGL BW). 

 

Foto 22: 

Blick auf einen Teilbe-

reich des geschützten 

Biotops. Linkes Foto 

(01.04.2024): Uferge-

hölze entlang des 

Spechbachs. Rechtes 

Foto (03.07.2025): nach 

den Fällarbeiten) 

 

 

 

4.1.4 Maßnahmen  

Artenschutzrechtliches 

Maßnahmenkonzept  

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände auszuschließen, sind vorge-

zogene Ausgleichsmaßnahmen und ausführliche Vermeidungsmaßnahmen  

notwendig. Dies ist  im Rahmen eines detaillierten Maßnahmenkonzeptes zu 

erarbeiten und darzustellen .  

Die Maßnahmen werden in der Hauptsache mindestens folgende  Punkte 

umfassen: 

 

¶ Aussparung einzelner Bereiche des Gebäudes von der geplanten Sa-

nierung  
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¶ Optimierung der Quartierbedingungen für  die betroffenen Fleder-

mausarten an den für Fledermäuse auch zukünftig nutzbaren Ge-

bäudebereichen  

¶ Bauzeitenregelung als Vermeidungsmaßnahme (Durchführung von 

Sanierungs- und Rückbauarbeiten in den Übergangszeiten zwischen 

Wochenstuben -und Winterschlafzeit ɀ vorzugsweise im September) 

¶ Besatzfreiheitskontrollen (mittels Detektorbegehungen, temporä-

rer Dauererfassung und Endoskopie) sowie ggf. anschließende De-

aktivierung  von Quartieren  vor Baubeginn 

¶ Vorgezogener Ausgleich entwerteter Strukturen durch die Anbrin-

gung künstlicher Quartierstrukturen (z.B. Fledermauskästen , Hohl-

blocksteinen  etc.) an/ in Gebäude vor Entwertung der Strukturen  

¶ Fledermausfreundliches Lichtkonzept  

¶ Ökologische Baubegleitung 

 

Grundsätzlich erfordert das Vorhaben eine sehr engmaschige ökologische 

Baubegleitung  im Zuge eines abschnittsweisen Vorgehens. Sanierungs- 

und Abbruch arbeiten können erst  nach vorherigen Besatzfreiheits -

kontrollen nach Freigabe durch die ökologische Baubegleitung  erfolgen.   

Artenschutzrechtliche 

Beurteilung  

Ohne die Umsetzung umfangreicher Maßnahmen käme es vorhabens-

bedingt zur Auslösung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

bis 3 (Tötung, erhebliche Störung/Verschlechterung des Erhaltungszustan-

des der lokalen Population, Zerstörung von Fortpflanzungs - und Ruhestät-

ten) i. V. m. Abs. 5 BNatSchG. 

Es wird angenommen, dass das Eintreten von Verbotstatbeständen 

durch die Umsetzung von Minimierungs -, Ausgleichs - und Vermei-

dungsmaßnahmen verhindert werden kann  bzw. die ökologische Funk-

tion betroffener  Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Umsetzung geeig-

neter  CEF-Maßnahmen gewahrt  bleibt.  

Weiteres Vorgehen: 

Klärung Situation Lang-

ohrf ledermäuse 

Für ein artspezifisches Vorgehen  wird die Differenzierung zwischen dem 

gefährdeten Braunen und dem vom Aussterben bedrohten Grauen Langohr 

empfohlen (genet. Kotanalyse). Bei akustisch festgestellter Langohraktivität 

sollte durch eine weitere Erfassung im Frühjahr die Bedeutung des 

Quarti ers für die Art geklärt werden (Männchenquartier, temporär 

genutztes Wochenstubenquartier etc.).   

 

4.2 Vögel 

Spezielle artenschutz-

rechtliche Untersuchun-

gen 

Im Rahmen der artenschutzrechlichen Voruntersuchung  konnte eine 

Betroffenheit streng geschützter Vogelarten nicht ausgeschlossen werden. 

Daher wurde diese Artengruppe am 01.04., 16.04., 06.05., 23.05. und 

12.06.2025 untersucht.  

 

4.2.1 Methodik  

Rote Liste Brutvögel Ba-

den-Württembergs  

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind alle europäischen Vogelarten Gegenstand 

der artenschutzrechtlichen Untersuchung. Planungsrelevant sind 
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insbesondere die gefährdeten Brutvogelarten der Bundesländer. Für das 

Untersuchungsgebiet liefert das Dokument ɊRote Liste der Brutvögel Baden-

WürttembergsɈ nach Kramer et al. (2022) entsprechende artbezogene Infor-

mationen.  

Erfassung Die Erfassung der Brutvögel erfolgte anhand der Methode der Revierkartie-

rung nach Südbeck et al. (2025). Dabei wurden fünf morgendliche Bege-

hungstermine zwischen April und Ju ni durchgeführt. Im Rahmen nächtli-

cher Begehungen für andere Artengruppen (Fledermäuse) wurde zusätzlich 

auf das Auftreten von dämmerungs - bzw. nachtaktiven Arten (z. B. Eulen) 

geachtet. Die Kartierungen wurden grundsätzlich nur bei gutem Wetter 

durchgeführt und das gesamte Untersuchungsgebiet begangen. Während 

der Begehungen wurden all e akustisch oder optisch wahrnehmbaren, an 

die Fläche gebundenen Vögel punktgenau erfasst. Entsprechendes revier-

anzeigendes Verhalten oder andere Verhaltensweisen wurden notiert. Nach 

Abschluss der Kartierung wurden auf Basis der sich abzeichnenden Grup-

pierungen nach Südbeck et al. (2025) sogenannte Papierreviere gebildet. 

Die angenommenen Revierzentren wurden dann aufgrund der Beobachtun-

gen und typischen Habitatansprüche der jeweiligen Art verortet.  

 

4.2.2 Ergebnisse und Bewertung  

Erläuterung zu den  

Ergebnissen 

Mit 31 nachgewiesenen Vogelarten zeigt sich das Untersuchungsgebiet und 

seine Umgebung hinsichtlich der Artenzahl als durchschnittlich  (Tabelle 6, 

Abbildung 7). Das Gebiet bzw. seine Umgebung ist mit den Streuobstbestän-

den, dem Spechbach, Waldgebieten und Ackerflächen, sowie der Ortsrand-

lage relativ strukturreich und vereint eine Mischung unterschiedlicher Habi-

tate. Dementsprechend divers sind auch die nachgewiesenen Vogelarten. 

Dominierend sind jedoch die typischen Arten des Siedlungsrandes und des 

Halboffenlandes.  

Abbildung 7:  

Nachweise aller Vogel-

sichtungen im Untersu-

chungsgebiet und sei-

ner Umgebung (Hinter-

grundkarte: LGL BW). 
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Tabelle 6: Nachgewiesene Vogelarten des Untersuchungsgebietes mit Umgebung  

Besonders zu berücksichtigende Arten sind farbig  hervorgehoben.  

Nr  Abk  Art  
Wissenschaftli-

cher Name  
Ind  Beob  Max  Status  Rote Liste  VRL G 

          BW D WVA   

1 A Amsel Turdus merula  18 18 1 BV       § 

2 Ba Bachstelze Motacilla alba  2 1 2 U       § 

3 Bm Blaumeise 
Cyanistes caeru-

leus 
7 7 1 BV       § 

4 B Buchfink Fringilla coelebs 7 6 2 BV      § 

5 Bs Buntspecht  
Dendrocopos ma-

jor  
1 1 1 DZ      § 

6 D Dohle Coloeus monedula 2 1 2 DZ       § 

7 Ei Eichelhäher 
Garrulus gland-

arius 
2 1 2 NG       § 

8 E Elster Pica pica 11 6 4 BV       § 

9 Gr Gartenrotschwanz 
Phoenicurus phoe-

nicurus  
3 3 1 U(BV) V     § 

10 Gi Girlitz  Serinus serinus 9 8 2 BV       § 

11 Grr Graureiher  Ardea cinerea 1 1 1 DZ       § 

12 Gf Grünfink  Chloris chloris  5 5 1 BV       § 

13 Gü Grünspecht Picus viridis 2 2 1 U(BV)       §§ 

14 Hr Hausrotschwanz 
Phoenicurus 

ochruros  
13 11 2 BV       § 

15 H Haussperling Passer domesticus 51 17 6 BV V     § 

16 K Kohlmeise Parus major 13 11 2 BV       § 

17 Mb Mäusebussard Buteo buteo  2 2 1 DZ       §§ 

18 Mg Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 6 6 1 BV       § 

19 Rk Rabenkrähe Corvus corone 4 4 1 U(BV)       § 

20 Rt Ringeltaube 
Columba palum-

bus 
13 11 2 BV      § 

21 R Rotkehlchen Erithacus rubecula 5 3 3 BV       § 

22 Rm Rotmilan Milvus milvus  1 1 1 DZ    3 I §§ 

23 Ssp Schwarzspecht Dryocopus martius  1 1 1 NG     I §§ 

24 Sg 
Sommergoldhähn-

chen 

Regulus ignicapil-

lus 
4 2 3 NG       § 

25 S Star Sturnus vulgaris 17 9 4 BV   3    § 

26 Sti Stieglitz Carduelis carduelis 10 6 3 BV       § 

27 Sto Stockente 
Anas platyrhyn-

chos 
2 2 1 DZ V     § 

28 Tf Turmfalke Falco tinnunculus 1 1 1 DZ V     §§ 

29 Wd Wacholderdrossel Turdus pilaris  8 5 3 BV       § 

30 Z Zaunkönig 
Troglodytes tro-

glodytes 
2 2 1 NG      § 

31 Zi Zilpzalp 
Phylloscopus col-

lybita  
1 1 1 NG       § 
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Erläuterungen zur Tabelle 

Nr Nummer  

Abk Abkürzung 

Ind  Anzahl Individuen, kumulativ  

Beob Anzahl Beobachtungen  

Max  Maximalzahl pro Beobachtung  

Status  

BV Brutvogel 

NG Nahrungsgast 

DZ Durchzügler 

U Umgebung 

Rote Liste 

BW  Baden-Württemberg (Kramer et al. 

2022) 

D  Deutschland (Ryslavy et al. 2020) 

WVA  Wandernde Vogelarten Deutschlands 

(Hüppop et al. 2013) 

 

 

RL-Status 

0 Ausgestorben oder verschollen  

1 Bestand vom Erlöschen bedroht  

2 Bestand stark gefährdet  

3 Bestand gefährdet 

V Arten der Vorwarnliste  

R Arten mit geogr. Restriktion/Extrem selten  

 ƫ Keine Gefährdungsbeurteilung  

VRL Europäische Vogelschutzrichtlinie (EU-Richtlinie 

2010) 

I Vogelart des Anhangs I 

4,2  Vogelart geführt unter Artikel 4 Absatz 2  

G  Gesetzlicher Schutz nach § 7 BNatSchG 

§ besonders geschützt 

§§ streng geschützt 

 

 
Revierzentren  Insgesamt 18 Vogelarten konnten im Untersuchungsgebiet und dessen Um-

gebung als Brutvögel nachgewiesen bzw. es konnte ein entsprechender 

Brutverdacht ausgesprochen werden ( Abbildung 8). 

Abbildung 8:   

Revierzentren aller 

Brutvögel im Untersu-

chungsgebiet und sei-

ner Umgebung (Hinter-

grundkarte: LGL BW). 

 

 

Arten mit hoher Schutz-

würdigkeit  

Mit neun Vogelarten der Roten Liste und/oder mit hoher Schutzwürdigkeit 

konnten Arten mit hohen Habitatansprüchen nachgewiesen werden 

(Abbildung 9). Sieben davon sind jedoch nur als Nahrungsgäste oder Brut-

vögel der Umgebung zu werten:  

¶ Gartenrotschwanz (Brutrevier etwa 25 m südlich des UG. Durch die 

Umsetzung des Vorhabens werden im Bezug auf den 

Gartenrotschwanz keine Verbotstatbestände ausgelöst. Es sind keine 

Maßnahmen notwendig ) 
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¶ Grünspecht (konnte südlich an das UG angrenzend nachgewiesen 

werden. Der Brutplatz liegt vermutlich im Bereich des 

bachbegleitenden Gehölzbestands südlich des UG. Als 

Nahrungshabitat dient der gesamte Habitatkomplex der umliegenden 

Gehölzbeständen im Offenland  (außerhalb der Ortschaft) . Durch die 

Umsetzung des Vorhabens werden im Bezug auf den Grünspecht keine 

Verbotstatbestände ausgelöst. Es sind keine Maßnahmen notwendig )  

¶ Mäusebussard (lediglich zweimaliger Nachweis, nahrungssuchend, 

kreisend über dem UG, brütet vermutlich im nahen Wald)  

¶ Rotmilan (konnte nur einmalig , außerhalb des UG nahrungssuchend 

beobachtet werden ) 

¶ Schwarzspecht (konnte einmalig beim Landen in das bachbegleitende 

Gehölz beobachtet werden ) 

¶ Stockente (konnte nur zweimalig entlang des Spechbachs überfliegend 

festgestellt werden)  

¶ Turmfalke (konnte nur einmal beim knappen Überflug der westlich an 

das Untersuchungsgebiet angrenzenden Wohnhäuser beobachtet wer-

den) 

Abbildung 9:   

Nachweise von beson-

ders zu berücksichtigen 

Arten im Untersu-

chungsgebiet und sei-

ner Umgebung (Hinter-

grundkarte: LGL BW). 

 

 Die übrigen zwei Arten werden im Folgenden einzeln behandelt und ihre 

Nachweispunkte werden erläutert : 

Haussperling Mehrere kleinere Haussperlingskolonien  brüten im Bereich der 

Wohnhäuser entlang der Hauptstraße. Die Brutplätze liegen knapp 

außerhalb des geplanten Baugebietes und können  von dem geplanten 

Vorhaben betroffen  sein. Es konnten insgesamt acht Reviere des 

Haussperlings in unmittelbarer  Umgebung festgestellt werden. Von diesen 

acht Paaren sind fünf  vom Baugebiet betroffen , da sie direkt an das geplante 

Baugebiet angrenzen und es damit zu einer Entwertung und evtl. zu einer 

Revieraufgabe dieser fünf  Brutpaare kommen wird . Für den Haussperling 

sind CEF-Maßnahmen erforderlich.  
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Star Es konnten vier Brutreviere von Staren im Untersuchungsgebiet und seiner 

nahen Umgebung nachgewiesen werden. Zwei Brutpaare brüten im 

Gehölzstreifen entlang des Spechbachs im östlichen Bereich des UG. Die 

zwei anderen Brutreviere befinden sich nördlich, etwas außerhalb des 

Geltungsbereichs. Aufgrund der Planung entfallen wahrscheinlich zwei der 

vier Brutstandorte. Daher sind f ür Stare CEF-Maßnahmen erforderlich.  

Sonstige Brutvögel Bei den übrigen der im Gebiet festgestellten Brutvogelarten handelt es sich 

um regional und lokal weit verbreitete und nicht bestandsbedrohte Arten, 

bei denen von einer Verlagerung der Fortpflanzungs - oder Ruhestätten im 

Bereich des ökologischen Funktionszusammenhangs ausgegangen werden 

kann. Für Nischen- bzw. Halbhöhlenbrüter wie Hausrotschwanz, Amsel und 

Rotkehlchen sowie Höhlenbrüter wie Kohl - und Blaumeise sind entspre-

chende Ersatznistmöglichkeiten anzubringen.  

Foto 23: 

In einem der Birn-

bäume auf dem Park-

platz im UG an der 

Hauptstraße befindet 

sich ein Vogelnest (gelb 

eingekreist), vermutlich 

von einem Stieglitz. 

 

 

4.2.3 Maßnahmen  

Vermeidungsmaß-

nahme: Bauzeitenrege-

lung 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 

BNatSchG darf die Fällung von Gehölzen und der Abriss von Gebäuden nur 

außerhalb der Brutzeit im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. Februar  

erfolgen . 

CEF-Maßnahmen:  

Haussperling 

Für die 5 entfallende Brutrevier e des Haussperlings ist als langfristiger Aus- 

gleich das Anbringen und dauerhafte unterhalten von 15 Mauerseglerkäs-

ten (diese werden häufig von Haussperlingen angenommen) fachgerecht in  

räumlicher Nähe zum UG anzubringen.  
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CEF-Maßnahmen:  

Star 

Für die 2 entfallende Brutplätze  von Staren sind als Ersatz insgesamt min-

destens 4 Nistkästen für Stare an geeigneten Standorten in der näheren Um-

gebung anzubringen und dauerhaft zu erhalten.  

CEF-Rotkehlchen und 

Amsel 

Für das jeweils eine entfallene Brutrevier  sind insgesamt 4 Halbhöhlenkäs-

ten anzubringen  

CEF-Hausrotschwanz Für 1 entfallen es und 2 entwertende Reviere sind 6 Nischenbrüterhöhlen 

anzubringen  

CEF-Maßnahmen  

Höhlenbrüter  (Blau- 

und Kohlmeise) 

Für weitere Höhlenbrüter sind Nisthilfen als Ersatz für die entfallenden 

Strukturen fachgerecht in räumlicher Nähe anzubringen und dauerhaft zu 

erhalten. Aufgrund der nachgewiesenen Reviere sind insgesamt (3 Kohlmei-

senreviere, also 6 Kästen und 2 Blaumeisenreviere also 4 Kästen) 10 Nist-

kästen für Höhlenbrüter anzubringen.  

 Aufgrund der siedlungsnahen Lage sind entsprechende Kästen mit Katzen -

/Marderschutz obligatorisch.  

Gutachterliche Empfeh-

lung: Vogelfreundliche 

Bauweise 

Durch technische Anlagen, Barrieren oder Fallen (z. B. offene Keller-

schächte) können Tiere geschädigt oder getötet werden ɀ dies ist soweit 

möglich zu vermeiden. Insbesondere für Vögel ist das Risiko besonders 

hoch, an Glasflächen aufgrund von Durchsicht oder Spiegelung (v. a. der Ve-

getation) sowie angelockt durch zusätzliche Lichteffekte, zu Tode zu kom-

men. Rechtlich stellt der Vogelschlag einen Verbotstatbestand nach § 44 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) dar, soweit eine "signifikante Erhö-

hung des Tötungsrisikos" vorliegt. Dieser Tatbestand ist erfüllt, wenn es be-

zogen auf die natürliche Situation zuvor mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 

gehäuften Opfern kommt. Dies kann schon bei wenigen Tieren der Fall sein.  

Am wirksamsten kann das Kollisionsrisiko durch den Verzicht auf übermä-

ßige Verbauung von Glas oder anderen stark reflektierenden Oberflächen 

gesenkt werden. Insbesondere im Hinblick auf Vogelschlag bestehen di-

verse weitere Möglichkeiten das Tötungsrisiko zu reduzieren, z. B. durch 

großflächige, dichte M arkierungen. Es sollten geprüfte und als hoch wirk-

sam eingestufte Vogelschutzmuster verwendet werden. Diese sind ebenso 

wie weitere Maßnahmen zur vogelfreundlichen Bauweise dem aktuellen 

Stand der Technik entsprechenden Leitfaden ɊVogelfreundliches Bauen mit 

Glas und Licht" (Rössler et al. 2022) zu entnehmen. 

Nistkastenmonitoring  Ein dreijähriges Monitoring  der Nistkästen (inklusive Reinigung) im Spätjahr 

wird empfohlen, um den Erfolg der Maßnahme zu überprüfen. Danach ge-

nügt eine einfache, jährliche Reinigung.  

Artenschutzrechtliche 

Beurteilung  

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 (Tötung, erhebliche Stö-

rung/Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, 

Zerstörung von Fortpflanzungs - und Ruhestätten) i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

werden unter Beachtung entsprechender Maßn ahmen nicht ausgelöst.  
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4.3 Reptilien  

Spezielle artenschutz-

rechtliche Untersuchun-

gen 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Voruntersuchung  konnte eine 

Betroffenheit streng geschützter Reptilien nicht ausgeschlossen werden. 

Daher wurde diese Artengruppe am 03.04., 28.04., 16.05. und 11.06.2025 

untersucht . 

 

4.3.1 Methodik  

Reptilienkartierung  Die Reptilienbegehungen erfolgten unter besonderer Berücksichtigung ty-

pischer Kleinstrukturen , wie zum Beispiel Sonnenplätze (Holz, Steine, offe-

ner Boden, Altgras), insbesondere entlang von Grenzstrukturen . Dabei 

wurde auch auf raschelnde Geräusche flüchtender Tiere geachtet. Die Be-

gehungen fanden unter geeigneten Wetterbedingungen statt (Tabelle 7). 

  

Foto 24: 

Blick nach Südwesten 

auf das Untersuchungs-

gebiet. Sowohl rund um 

die Gebäude, auf dem 

Parkplatz, als auch in 

weiten Teilen des Unter-

suchungsgebiets befin-

den sich geeignete Ha-

bitatstrukturen für Rep-

tilien.  

 

  

Tabelle 7: Wetterdaten  der Begehungen  

Datum  Wetter  Nachweis Reptilien  

03.04.2025 19 - 20 °C, sonnig Nein 

28.04.2025 23 °C, sonnig Nein 

16.05.2025 16 -18 °C, bewölkt mit sonnigen Abschnitten  Nein 

11.06.2025 20 -21 °C, sonnig Nein 
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4.3.2 Ergebnisse und Bewertung  

Ergebnisse Über den gesamten Untersuchungszeitraum konnten keine Reptilien nach-

gewiesen werden. Einzig am Tag der ökologischen Übersichtsbegehung 

wurde  das Natternhemd (Exuvie) einer Ringelnatter am Bachlauf gefunden. 

Foto 25: 

Natternhemd (Exuvie) 

einer Ringelnatter 

(03.07.2024). 

 

 

4.3.3 Maßnahmen  

 Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.  

Artenschutzrechtliche 

Beurteilung  

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 (Tötung, erhebliche Stö-

rung/Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population,  

Zerstörung von Fortpflanzungs - und Ruhestätten) i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

werden unter Beachtung entsprechender Maßnahmen nicht ausgelöst  

 

4.4 Weitere besonders geschützte Arten  

 Im Rahmen der Begehungen wurde neben streng geschützten Arten auch 

auf besonders geschützte Arten geachtet, deren Vorkommen in Gebieten 

wie dem Untersuchungsgebiet zu erwarten ist; letztere wurden jedoch nicht 

systematisch untersucht.  

Ringelnatter  Im Untersuchungsgebiet konnte  eine Exuvie der national besonders ge-

schützten Ringelnatter nachgewiesen werden. Die Exuvie wurde im nördli-

chen Bereich des Bachs im Plangebiet gefunden. 

  

Siebenschläfer Im Zuge der Fledermauserfassungen konnte im Plangebiet im Bereich der 

Scheune am Bach der national besonders geschützte Siebenschläfer nach-

gewiesen werden.  
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Foto 26: 

Aufnahme eines Sie-

benschläfers anhand ei-

ner Wärmebildkamera. 

Die Beobachtung er-

folgte hinter der 

Scheune am Spechbach 

(29.07.2025). 

 

  

Fazit Die festgestellten national besonders geschützten Arten sind im Rahmen  

der Eingriffs -Ausgleichs-Regelung zu beachten. Weitere Maßnahmen sind 

nicht notwendig.  

 
  






